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Teil B

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. April 2020 bis 30. Juni 2020

1. Änderung der Legende der Gebührenordnungsposition 01450 im Abschnitt
1.4 EBM

01450 Zuschlag im Zusammenhang mit den
Versichertenpauschalen nach den
Gebührenordnungspositionen 03000 und
04000, den Grundpauschalen der Kapitel 5 bis
11, 13 bis 16, 18, 20 bis 23, 26 und 27 und den
Gebührenordnungspositionen 01320, 01321,
01442, 01952, 25214, 30210, 30700, 30706,
30932, 30948, 35110 bis 35113, 35141, 35142,
35401, 35402, 35405, 35411, 35412, 35415,
35421, 35422, 35425, 35600, 35601, 37120,
37320 und 37400 für die Betreuung eines
Patienten im Rahmen einer
Videosprechstunde oder für eine
Videofallkonferenz gemäß Anlage 31b zum
Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä)

2. Änderung der Gebührenordnungsposition 01952 im Abschnitt 1.8 EBM

01952 Zuschlag im Zusammenhang mit zu den
Gebührenordnungspositionen 01949, 01950,
01953 oder 01955 für das therapeutische
Gespräch
Obligater Leistungsinhalt
- Gespräch von Dauer mindestens 10

Minuten Dauer,
Fakultativer Leistungsinhalt
- Beratung und Instruktion der

Bezugsperson(en),

höchstens viermal im Behandlungsfallje
vollendete 10 Minuten 154 Punkte

16,92 €
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Die Gebührenordnungsposition 01952 ist
höchstens achtmal im Behandlungsfall
berechnungsfähig.
Die Gebührenordnungsposition 01952 ist
auch bei telefonischem Arzt-Patienten-
Kontakt berechnungsfähig.
Die Gebührenordnungsposition 01952 ist
auch bei Durchführung der Leistung im
Rahmen einer Videosprechstunde
berechnungsfähig und dies durch Angabe
einer bundeseinheitlich kodierten
Zusatzkennzeichnung zu dokumentieren.
Für die Abrechnung gelten die
Anforderungen gemäß Anlage 31b zum
BMV-Ä entsprechend.
Die Gebührenordnungsposition 01952 ist am
Behandlungstag nicht neben der
Gebührenordnungsposition 01960
berechnungsfähig.

Protokollnotiz:

Der Bewertungsausschuss wird spätestens zum 31. Mai 2020 prüfen, ob eine
Verlängerung bzw. Anpassung der Regelungen dieses Beschlussteils erforderlich ist.
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